
 

Amtliche 

Bekanntmachung der 

Universität Konstanz 

   
Nr. 20/2019 
 
Erste Änderung der Geschäftsordnung 
des Doktorandenkonvents der Geistes-
wissenschaftlichen Sektion der Universi-
tät Konstanz 
 

Vom 30. April 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber:  

Justitiariat der Universität Konstanz, 78457 Konstanz, Tel.: 07531/88-2685 
  



2 
 

Erste Änderung der Geschäftsordnung des Doktoranden konvents 
der Geisteswissenschaftlichen Sektion der Universit ät Konstanz 
 
vom 30. April 2019 
 
Der Doktorandenkonvent der Geisteswissenschaftlichen Sektion der Universität Kon-
stanz hat aufgrund von § 38 Abs. 7 LHG in seiner Sitzung am 11. Februar 2019 die 
nachfolgenden Änderungen seiner Geschäftsordnung in der Fassung vom 6. August 
2015 (Amtl. Bekm. 61/2015) beschlossen: 
 
I. 
1. In § 1 Abs. 3 wird folgender Buchstabe e) angefügt:  

„e) Mitwirkung an der Entscheidung über die Verwendung der von den Dokto-
randen und Doktorandinnen gezahlten Beiträge an die Verfasste Studieren-
denschaft der Universität Konstanz gemäß § 65a Abs. 5 Satz 3 LHG.“ 

2. § 5 wird aufgehoben. 

II. Diese Änderungen treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Konstanz in Kraft.  

 

Konstanz, 30. April 2019 

 

gez. 

Prof. Dr. Kerstin Krieglstein 

- Rektorin –  

 


